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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/KTE T. 21 36  512/011/2010 
 
Wiedereröffnung des städtischen Kindergartens Schweinfurter Straße 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 08.07.2010 öffentlich Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 24 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Der Kindergarten war im Mai 2009 durch Brandstiftung teilweise zerstört worden. Der Betrieb 
der Einrichtung mit ihren 4 Kindergarten- und der angegliederten Krippengruppe wird -nach 
einer Übergangsphase in 3 Notquartieren- seit August 2009 in einem Container an der 
Odenwaldallee fortgeführt. 
 
Mittlerweile befindet sich der Innenausbau der wieder aufgebauten Räume in der Endphase.  
Die abschließenden Arbeiten sind zeitlich festgelegt und koordiniert. 
 
In Abstimmung mit der Brandschutzversicherung erfolgte der Wiederaufbau so, dass einige 
moderate Verbesserungen gegenüber der früheren baulichen Situation vorgenommen wer-
den konnten. Hier sind vor allem die Belichtung der Räume im Obergeschoss und die Opti-
mierung der Verkehrsflächen -und damit der Flucht- und Rettungswege- hervor zu heben.  
 
Der Rückzug in das sanierte Gebäude ist für die erste Augustwoche vorgesehen; nach Ende 
der Sommerschließzeit (20. August) kann die Betreuung wieder wie gewohnt anlaufen.  
 
Der Kindergarten Rasselbande und seine Krippengruppe, die Rasselmäuse, dürfen darauf 
hoffen, nach Bewältigung des Umzugs und einer Eingewöhnungsphase wieder ruhigeren 
Zeiten in einer bestens sanierten und komplett ausgestatteten Einrichtung entgegen zu steu-
ern. 
 
An dieser Stelle möchte das Jugendamt nochmals seinen Dank für die entgegen gebrachte 
große Unterstützung und das Verständnis seitens der kirchlichen Träger, des Elternbeirats 
und der gesamten Elternschaft, sowie ungezählten weiteren Unterstützern im Ortsteil, im 
gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus zum Ausdruck bringen!  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


